
Abgabefrist: 19.05.2024 bitte beachten 
 

 Elternfragebogen  
zur Betreuungsbedarfsfeststellung 2024 in der Gemeinde Hausen  

Bitte füllen Sie für jedes Kind einen eigenen Fragebogen aus und beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite.  

1  Geburtsjahr des Kindes       Geburtsmonat des Kindes   

2 a) Mein Kind hat bereits einen Betreuungsplatz  
 

 nein  

 ja, ab/seit _______________ (Monat/Jahr) in ___________________________ (Ort angeben) in  

 einer Krippe
2)   

 einem Kindergarten
3)   

 
 2 b) Für mein Kind benötige ich folgende Betreuungszeiten 
 

!!!!!!!  Die Beantwortung dieser Frage ist besonders wichtig. Bitte auf jeden Fall ausfüllen!!!!!!!! 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

von Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 

bis Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 

Dauer Std. Std. Std. Std. Std. 

 
 Begründung für Betreuung vor 7:30 Uhr bzw. nach 16:30 Uhr 5):   

 
   
 
    _____________________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________________ 
 
 

3 a) Mein Kind benötigt bzw. hat bereits einen Hortplatz
4)

 

 nein – Sie sind fertig, vielen Dank für Ihre Mitarbeit.  

  ja, ab/seit ____________ (Monat/Jahr) in ___________________________ (Ort angeben) in  

 
3 b) Für mein Kind benötige ich folgende Betreuungszeiten 
 

!!!!!!!  Die Beantwortung dieser Frage ist besonders wichtig. Bitte auf jeden Fall ausfüllen!!!!!!!! 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

von Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 

bis Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr 

Dauer Std. Std. Std. Std. Std. 

 
 Begründung für Betreuung nach 16:30 Uhr 5):   

 
   
 
    _____________________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________________ 
 



 
3 c) Ich benötige auch während der Schulferien für mein Kind Betreuung:  

 nein  

 ja,  

 in den Sommerferien 

 in den Herbstferien 

 in den Weihnachtsferien 

 in den Faschingsferien 

 in den Osterferien 

 in den Pfingstferien 

 
 
4    Ich habe folgende Wünsche und/oder Anmerkungen  
 (z. B. Trägerschaft, pädagogische Ausrichtung, besonderer Förderbedarf etc.)  

 
   
 
   



Erläuterungen  
 
1. Elternbeiträge (Krippe, Kindergarten, Hort) 

 
Die Elternbeiträge werden in Abhängigkeit von der Länge der Betreuungszeit erhoben. 
Die Gebühren betragen zurzeit: 

 
 
    Krippe   Kindergarten  Hort  
    (0 - 3 Jahre)  (3- Jahre bis   (ab Grundschule) 
                                                                  Einschulung) 

bis 3 Std.  116,00 €  -   80,00 € 
3-4 Std.  130,00 €  90,00 €  90,00 € 
4-5 Std.  144,00 €  100,00 €  100,00 € 
5-6 Std.  158,00 €  110,00 €  110,00 € 
6-7 Std.  172,00 €  120,00 €  120,00 € 
7-8 Std.  186,00 €  130,00 €  130,00 € 
8-9 Std.  200,00 €  140,00 €  140,00 € 
über 9 Std  214,00 €  150,00 €  150,00 € 

 

Geschwisterermäßigung pro Kind    10,00 €    
 
Staatszuschuss für Kinder ab dem 3. Lebensjahr  100,00 €    

 
Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben, an einer gemeinsamen Mittagsverpflegung 

teilzunehmen. Die Bestellung der Mittagsverpflegung sowie die Abrechnung erfolgt zwischen 

den Personensorgeberechtigten und dem externen Essenslieferanten. 

2. Krippen  
Krippen sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor allem 
Kinder im Alter von bis zu drei Jahren gebildet, erzogen und betreut werden.  

 
3. Kindergärten  

Kindergärten sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor 
allem Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung gebildet, erzogen und betreut werden.  

 
4. Horte  

Horte sind Kindertageseinrichtungen, in denen durch pädagogisch ausgebildete Kräfte vor allem 
Schulkinder vor Schulbeginn, nachmittags und in den Ferien gebildet, erzogen und betreut 
werden.  

 
5. Betreuungszeiten 

Zurzeit werden Betreuungszeiten von Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr und Freitag 
von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr angeboten. Eine Antwort bzw. Begründung für erweiterte 
Betreuungszeiten ist wichtig, da nur mit diesen Angaben die Möglichkeit besteht, den Bedarf für 
erweiterte Betreuungszeiten ermitteln zu können.  

 
 

 


